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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 29. Januar 1980 angemeldeten 

europäischen Patentanmeldung Nr. 80 100 455.7, für die die 

Priorität einer früheren Anmeldung vom 29. Januar 1979 in 

Anspruch genominen wird, ist am 15. Juli 1981 das zehn 

Ansprücheumfassende europäische Patent Nr. 15 380 erteilt 

worden. 

Gegen das erteilte Patent hat der Beschwerdeführer Em-

spruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen, 

da die Gegenstände der Ansprüche 1 und 7 nicht neu seien, 

auf keinen Fall aber auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruhten. 

Mit Zwischenentscheidung vom 11. September 1985 hat die 

Einspruchsabteilung festgestellt, daB der Aufrechter-

haltung des Patents mit den in der Mitteilung gemaB Regel 

58 (4) EPU vom 5. Màrz 1985 angegebenen Unterlagen Em-

spruchsgründe nach Artikel 100 EPU nicht entgegenstunden. 

Gegen die Zwischenentscheidung hat der Beschwerdeführer am 

9. November 1985 unter Entrichtung der Gebühr Beschwerde 

erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu 

widerrufen. Die schriftliche Begründung ist am 28. Dezem-

ber 1985 eingegangen. Darin und in einem Schriftsatz vom 

30. Dezember 1986 vertritt der Beschwerdeführer die Auf-

fassung, daB der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 

und 5 nicht auf einer erfinderischen Tátigkeit beruhe. 

AuBerdem macht er geltend, daB die Lehre dieser Ansprüche 

unklar und nicht vollständig sei. Zur Stützung dieser An-

sicht verweist der Beschwerdeführer im Schriftsatz vom 

22. Januar 1988 erstmals auf das Dokurnent DE-A-- 

1 600 330. 
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2 	T 283/85 

V. 	In der mündlichen Verhandlung am 28. Januar 1988 hat der 

Beschwerdeführer zum ersten Mal vorgetragen, daB das im 

geltenden Anspruch 1 aufgeführte Merkinal, daB das Gemisch 

aus Schneidöl und Kühlgas von beiden Seiten des Kreis-

tellerinessers her parallel zur Welle des Kreisteller -

messers auf dieses aufgebracht wird, in den ursprünglich 

eingereichten Unterlagen nicht of fenbart sei (Artikel 100 

(c) EPU). 

Seine Ansicht, daB die Gegenstände der geltenden unab-

hängigen Ansprüche 1 und 5 nicht auf einer erfinderischen 

Tätigkeit beruhten (Art ikel 56 EPU), hat der Beschwerde-

führer im wesentlichen mit den Lehren begründet, die dem 

Fachmann vermittelt würden durch 

- 	das nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme am 

12. Dezember 1983 of fenkundig vorbenutzte Beölungs-

system nach der Zeichnung No. 4316 sowie der 

zugehörigen Beschreibung und 

- 	die DE-B- 2 240 938 sowie Seite 572 im "Lexikon der 

Technik" von Lueger, Band 3, 1972, Stichwort "Lack-

spritzen", die den Stand der Technik auf Nachbarge-

bieten belegten, den der Fachmann bei der Suche nach 

Vorbildern für eine Lösung der gesteilten Aufgabe in 

Betracht ziehe. 

Des weiteren hat der Beschwerdeführer nochmals dargelegt, 

warum nach seiner Auffassung die Lehre des Patents weder 

kiar noch vollständig sei (Artikel 100 (b) EPU). Zur 

Verdeutlichung dieser GrUnde habe er das Dokument DE-A-- 

1 600 330 noch nachgereicht. 

Der Beschwerdegegner ist dem Vorbringen des Beschwerde-

führers entgegengetreten und hat beantragt, die Beschwerde 
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zurückzuweisen und das Patent mit den PatentansprUchen 1 

bis 6 gemäB Zwischenentscheidung, der in der mündlichen 

Verhandlung überreichten I3eschreibung und der Zeichnung 

gemäl3 Zwischenentscheidung aufrechtzuerhalten. 

VI. 	Die geltenden uabhängigen Ansprüche lauten wie folgt: 

11 1. Verfahren zur Beâlung eines Kreistellermessers einer 

Brotschneidemaschine, bei dem man beidseitig auf das 

Kreistellermesser ein Gemisch aus einem Schneiddl und 

einem KUhigas aufbringt, dadurch gekennzeichnet, daB das 

Gemisch aus Schneidöl und Kühlgas parallel zur Messerwelle 

von beiden Seiten des Kreistellermessers her auf dieses 

aufgebracht wird und daB man das Schneidöl mit einem 

geringen Uberdruck in der GroBenordnung von 0,1 bis 0,2 

bar und das Kühlgas mit einem geringen Uberdruck von etwa 

0,3 bis 0,4 bar zuführt." 

11 5. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gemäB 

einem der Ansprüche 1 bis 4, mit beidseitig elnes Kreis-

tellermessers einer Brotschneidemaschine angeordneten 

Zufuhreinrichtungen zum ZufUhren eines Gemisches aus einem 

Schneidöl und einem Kühlgas auf das Kreistellermesser, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Zufuhreinrichtungen (20, 

22, 60, 62; 40, 52) parallel zur Messerwelle (12, 16) des 

Kreistellermessers (10) angeordnet sind, und daB die Zu-

fuhreinrichtungen auf einen geringen Druck in der GrdBen-

ordnung von 0,1 bis 0,2 bar für das Schneiddl und von etwa 

0,3 bis 0,4 bar für das Kühlgas einstellbar sind." 

Entsche idungsgründe 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist daher zulässig. 
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2. 	Der erstinals in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte 

Einwand des Beschwerdeführers, der Gegenstand des europäi-

schen Patents Hr. 15 380 gehe aufgrund der Anderung der 

beiden selbständigen Arisprüche über den Inhalt der Anmel-

dung in der ursprUnglich eingereichten Fassung hinaus 

(Artikel 100 (c) EPU), trifft nicht zu. Die unzulässige 

Anderung sieht der BeschwerdefUhrer darin, daIs nach den 

geltenden PatentansprUchen 1 und 5 das Gemisch aus 

Schneidäl und Kühlgas auf das Messer parallel zu dessen 

Welle aufgebracht wird. Hierzu wird auf die Seite 5, 

Zeilen 1 bis 6, 21 bis 24 und Seite 6, Zeilen 3 bis 8 

sowie die dazugehärige Figur 1 der ursprUnglichen Fassung 

der Anmeldung sowie die hiermit übereinstinunenden Zeilen 

52 bis 56 in Spalte 2 und die Zeilen 6 bis 9 sowie 25 bis 

31 in Spalte 3 der Patentschrift und die mit der ursprüng-

lichen Figur 1 übereinstimmende Figur 1 der Zeichnung ver-

wiesen. Aus der Darstellung der auf beiden Seiten des 

Kreistellermessers vorgesehenen Düsen 20, 22 in der 

genannten Figur in Verbindung mit der Beschreibung ihres 

Zwecks ergibt sich für den Fachmann unmittelbar und 

zweifelsfrei, daB bei dein Verfahren und der Vorrichtung 

nach der Erfindung die Düsen das Gemisch aus Schneidäl und 

einein Kuhlgas parallel zu der Achse 16 des Kreisteller -

messers 10 aufsprühen. Die geänderte Fassung der Ansprüche 

1 und 5 ist demnach durch die ursprünglich eingereichte 

Fassung der Anmeldung und die Patentschrift gedeckt. 

Foiglich liegt auch kein Verstol3 gegen Artikel 123 (2) EPU 

vor. 

Durch die Aufnahme des vorstehend erärterten Merkinals und 

die Aufnahme von Merkmalen aus den erteilten Patentan-

sprüchen 5 und 6 ist der erteilte Patentanspruch 1 be-

schränkt worden. Dieser Beschränkung trägt auch die Neu- 
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S 	 5 	 T 283/85 

fassung des ersten Vorrichtungsanspruchs (jetzt Anspruch 

5) Rechnung. 

Die geltenden Anspruche 2 bis 4 und 6 entsprechen mit Aus- 

nahme des Anspruchs 2, der nuninehr auf die bisherige 

bevorzugte Ausführungsforin gerichtet ist, inhaitlich den 

erteilten Ansprüchen 2 bis 4 und 8. 

Der Schutzbereich der erteilten AnsprUche 1st daher nicht 

erweitert worden. (Artikel 123 (3) EPU). 

3. 	Es 1st bekannt, das Kreistellermesser einer Brotschneide- 

maschine, das Brat in frischem Zustand schneidet, laufend 

mit einem Schneidâl zu besprühen, das das Kreistellermes-

ser kUhlen und das Schnittbild des Brats verbessern sail. 

Zur ausreichenden Kühiung des Messers wird üblicherweise 
mehr öl zugeführt, als zum Erreichen des gewünschten 

Schnittbilds am Brat natwendig 1st. Das überschussige öl 
wird zur Wiederverwendung gesammelt. Die in dein wieder 

umgewälzten Schneidöl tratz Siebung verbleibenden Brat-

reste bilden jedach einen guten Nährboden für Schimmel-

plize, die zu einer Schimmelbildung auf dem geschnittenen 

Brat fUhren (vgl. Spalte 1, Zeilen 17 bis 34 der EP-B- 

0 015 380) 

Der Erfindung iiegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver-

fahren zur Beölung elnes Kreistellermessers einer Brat-

schneidemaschine zu schaffen, durch das eine Uberhitzung 

des Kreistellermessers verhindert werden kann, ahne daB 

dies mit einem übermäBigen ölverbrauch sowie einer 

Schiirnneibildung verbunden 1st (vgl. Seite 2 der geitenden 

Beschreibunq, Zeilen 17 bis 20 sawie Spaite 1, Zeilen 51 

bis 54 der EP-B- 0 015 380) 
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6 	 T 283/85 

Die Aufgabe wird durch die Lehre der geltenden Ansprüche 1 

und 5 gelöst. Sie beruht auf der Idee, auf das Kreis-

tellerinesser nur noch so viel 61 aufzubringen, wie zum 

Erreichen des gewünschten Schnittbilds erforderlich ist, 

sowie bei der Olzufuhr eine Nebelbildung zu vermeiden und 

das Messer hauptsächlich durch das KUhlgas zu kühlen. Bei 

den in Anspruch 1 genannten Uberdrücken entsteht kein 

ölnebel, sondern ein Geinisch aus Kühlgas und verhält-

nismäi3ig gro8en Oltröpfchen, die zuverlässig auf das 

Messer übertragen werden. Da kein überschüssiges Ol mehr 

aufgespruht wird, wird der Olverbrauch gesenkt, und eine 

ölumwàlzung sowie die damit verbundene Gefahr einer 

Schinunelbildung werden vermieden. 

Das Verfahren nach dem Anspruch 1 und die Vorrichtung nach 

Anspruch 5 sind weder durch die geltend geinachte offenkun-

dige Vorbenutzung noch durch eines der im Prufungs- und 

Einspruchsverfahren genannten Dokumente bekanntgeworden. 

Da der Beschwerdeführer die Neuheit des Gegenstands dieser 

Ansprüche nicht bestritten hat, erübrigt sich insoweit 
eine Begründung. 

Zur Frage, ob der vorliegende Stand der Technik die Lehre 

der unabhängigen Ansprüche 1 und 5 nahelegen konnte, ist 
folgendes auszuführen: 

6.1 	Bei den of fenkundig vorbenutzten Brotschneidemaschjnen mit 

einer Olzerstãuberanlage nach der Zeichnung No. 4316 mit 

der dazugehörigen Beschreibung und den Photographien wird, 

wie der Zeuge Schulz bekundet hat, auf das Sichelmesser 

mit dem blzerstàuber das Schneidäl in Form von Olstaub 

senkrecht zur Welle des Sichelmessers auf dieses aufge-

sprUht. Wegen der Verwendung eines Sichelmessers wurde das 

Ol intermittierend aufgebrcht. Für das Aufbringen wurde 

eine Kolben-Luftpunipe benutzt. Sie erzeugte, wie die 

Beschwerdeführerin eingeräumt hat, einen von null auf 
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7 	 T 283/85 

einen Maximalwert ansteigenden Luftdruck. Es wurde also 
mit einem verànderlichen Luftdruck gearbeitet. GemäI3 

Beschwerdebegrundung (vgl. Seite 8) wurde zum Verhindern 

des Ausflief3ens von öl während der Besprühungspausen em 

geringer tJnterdruck un ölbehälter aufrechterhalten. 

Ob es in Kenntnis dieser Vorbenutzung nahelag,auf em 
Kreistellermesser von dessen beiden Seiten her und 

parallel zur Messerwelle Schneidöl und KUhlgas gleich-

zeitig in Form eines Gemischs aufzubringen, kann dahin-

stehen. Eine Anregung, beide Bestandteile des Gemisches 

mit ganz bestimmten, in engen Grenzen liegenden unter-

schiedlichen Uberdrücken zuzufUhren, konnte die vorbe-

nutzte Vorrichtung jedenfalls nicht geben, zumal nach den 

Ausführungen des Beschwerdeführers in der mündlichen 
Verhandlung bei der vorbenutzten Vorrichtung das 
Sichelinesser bei seineni Umlauf un Maschinengehäuse 
hauptsãchlich durch die Umgebungsluft gekUhlt werden 
soilte. 

	

6.2 	Den weiteren Entgegenhaltungen, die sich mit dem Schneiden 

von Brot befassen (DE-A- 2 035 116, DE-U- 7 344 098 und 

GB-A- 1 532 168), sind ebenfalls keine Lehren zu entneh-

men, die in Zusanimenschau mit der Arbeitsweise und Aus-

bildung der vorbenutzten Vorrichtung die Uberlegungen des 

Fachmanns in Richtung auf das Verfahren nach Anspruch 1 

und die zu seiner Ausübung bestiinnite Vorrichtung nach 
Anspruch 5 lenken konnten. 

	

6.3 	Es ist dem Beschwerdeführer darin zuzustimmen, daB der 

Fachmann bei der Suche nach der Lósung des der Erfindung 

zugrundeliegenden Problems nicht nur den Stand der Technik 

auf deni vorstehend genannten Gebiet, sondern ggf. auch auf 

solchen Gebieten berücksichtigt, auf denen sich gleiche 

oder ähnliche Probleme wie auf dem Spezialgebiet der 
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Erfindung in groBem Umfang stellen, oder daB er den dafür 

zuständigen Fachmann korisultiert. 

6.3.1 Ein derartiges benachbartes Gebiet mag durchaus das 

Schmieren und Kühlen von Sägeblättern sein, mit dem sich 

die DE-B- 2 240 938 befaBt. Nach der Lehre dieses Dokumen-

tes wird zu diesem Zweck auBer einer DUse, die das Sage-

blatt radial mit einem nicht näher definierten Schmier- 

mittel besprüht, beiderseits des Sägeblatts je eine 

weitere Düse angeordnet, deren Strahi im wesentlichen 

axial auf das Sägeblatt gerichtet ist. Angaben über Drücke 

finden sich in dem Dokument nicht. Zweck der Anordnung der 

zusätzlichen Düsen ist es, zur intensiveren Kühlung und 

Schmierung der Sägezãhne diese beim Vorbeilaufen an den 

seitlichen Düsen Uber die voile Hähe mit einer KUhl-und 

Schmierflüssigkeit zu beaufschiagen (s. Spaite 3, Zeilen 7 

bis 20 und Spalte 4, Zeilen 33 bis 39). 

Diese Entgegenhaltung vermittelt daher dem Fachmann eben-

fails keine Lehre, ansteile von einem einzigen flüssigen 

Mittel, das schmniert und kühlt, für die Beölung und Küh-

lung eines Kreistellermnessers einer Brotschneidemaschine -

ein Gemisch aus einem flüssigen Schmiermittel und einem 

gasfärmigen Kühlmittel zu verwenden, in dem das gasförmige 

Kühlmittel zugleich die Funktion eines Trägermittels für 

das Schmiermnittel hat. 

6.3.2 Auch wenn man mit der BeschwerdefUhrerin davon ausgeht, 

daB der Fachmnann in die Suche nach einer Lôsung des bei 

Brotschneideinaschinen bestehenden Problems auch das Gebiet 

der Lackspritztechnik einbezieht, so fand er auch dort 

keine Anregungen zur Erfindung. 

Beim Lackspritzen leistet die sich entspannende Druckluft 

die Spritzarbeit. Sie zerstãubt den Lack in feine Tr6pf - 
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9 	T 283/85 

chen und befördert die mit Luft vermischten Träpfchen zum 

Aufbringungsort. Dem zuständigen Fachmann ist es zwar ge-

lâufig (vgl. Seite 572 in Luegers "Lexikon der Technik", 

Band 3, Stichwort "Lackspritzen"), durch Anderung des 

Drucks der Druckluft und der Luftmenge die PartikelgröBe 

des zerstàubten Lack-Luft-Gemischs und die Nebelbildung zu 

beeinflussen. Ob es in Kenntnis dieses Zusammenhangs zwi-

schen Luftdruck- und TeilchengróBe nahelag, beim Beälen 

von Kreistellerrnessern durch Wahi eines geeigneten Luft-

drucks eine Nebelbildung zu verhindern zu versuchen, kann 

jedoch schon deshaib dahingesteilt bleiben, da die Erf in-

dung nicht die Lösung dieses Problems bezweckt. Auf keinen 

Fall wurden die Uberlegungen des Fachmanns, der diesen 

beim Farbspritzen bestehenden Zusammenhang kannte, dadurch 

in Richtung auf die Idee gelenkt, daB eine Kühlung des 

Kreistellermessers ohne Abtropfen von Ol dann gelingt, 

wenn sowohi das Kuhlgas als auch das öl mit Uberdruck, und 

zwar mit aufeinander abgestimmter unterschiedlicher Gr6I3e 

zugeführt wird. 

	

6.4 	Durch die übrigen Dokumente sind die zur Lösung der der 

Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe vorgeschlagenen MaB-

nahmen auch nicht bekanntgeworden. Sie können weder für 

sich noch in Verbindung mit den clurch den in den voraus-

gehenden Abschnitten dieses Kapitels erörterten Stand der 

Technik vermittelten Lehren eine Anregung geben, aufgrund 

deren der Fachmann ohne erfinderische Tätigkeit zu einem 

Verfahren gemäB der Lehre des Anspruchs 1 und einer Vor-

richtung gemäl3 der Lehre des Anspruchs 5 gelangt. 

	

6.5 	Das Verfahren nach dem Anspruch 1 und die Vorrichtung nach 

dem Anspruch 5 beruhen mithin auf einer erfinderischen 

Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. 
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Darauf, ob für das Ktihlen mit dem Oi-Kühlgas-Gemisch aufier 

den Drücken des Gases und des Ols noch weitere Parameter 

festzulegen sind, komint es nicht an. Sie kann der Fachmnann 
aufgrund der jeweiligen Bedingungen, unter denen das Ver-
fahren und die Vorrichtung zur BeOiung angewendet werden 
sollen, durch Rechnung oder Versuche festlegen. 

mm übrigen soil ein unabhängiger Anspruch nur die wesent-
lichen Merkniale der Erfindung wiedergeben (s. Regel 29 (3) 
EPU), dern Fachmann also nicht in alien Einzelheiten vor-
schreiben, was er zu tun hat, urn die jeweils geeignete 
Lãsung zu finden. Gründe dafür, daB die Erfindung in der 

EP-B- 0 015 380 nicht so deutlich und vollständig of fen-

bart ist, daB ein Fachmnann das Verfahren nach Anspruch 1 
und die Vorrichtung nach Anspruch 5 ausführen kann, ohne 

erfinderisch tätig werden zu müssen, sind jedenfalls nicht 
ersichtlich. 

Das Patent kann deshalb mit den geltenden unabhãngigen An-

sprüchen 1 und 5 sowie den auf diese Anspruche rückbezoge-

nen Ansprüchen 2 bis 4 und 6 aufrechterhalten werden. 

Die geltende Beschreibung unterscheidet sich von der er-

teilten Fassung auBer durch redaktionelle Anderungen da-
durc, daB sie den geltenden Ansprüchen angepa8t 1st und 
in ihr der Stand der Technik gemäl3 der geltend gemachten 

offenkundigen Vorbenutzung klargestellt ist. Gegen diese 
Fassung bestehen keine Bedenken. 

Da es sich irn vorliegenden Fall urn Anderungen der Be-

schreibung handelt, deren Bedeutung von dern sachkundigen 
Vertreter des Beschwerdeführers überblickt werden konnte, 

und der Vertreter in der rnündlichen Verhandlung auch nicht 
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zu erkennen gegeben hat, daB er zur Prüfung eine längere 

Bedenkzeit benötigte, erubrigte sich die Zustellung einer 

Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ (vgl. Entscheidung 

T 219/83, AB1 7/1986, 211). 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Aufiage zu-

rückverwiesen, das europàische Patent mit den Patentan-

spruchen 1 bis 6 gemàfi Zwischenentscheidung, der in der 

mündlichen Verhandiung überreichten Beschreibung und der 

Zeichnung gemã6 Zwischenentscheidung aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

C. Maus 
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